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G L O SSE N

K O N FESSIO N A LISM U S U N D SCH W EI- 
zcr Jesuiten. -  Seit dem 20. Mai dieses Jah 
res sind die Artikel 51 und 52 der Schwei
zerischen Bundesverfassung, die das Verbot 
von Niederlassungen des Jesuitenordens und 
das Verbot von Neugründungen anderer 
Orden und Klöster enthalten, außer Kraft. 
Das Sdvweizervolk hat sich in einem Refe
rendum gegen das seit 1848 bestehende Aus
nahmerecht ausgesprochen. Die Vorlage war 
vom Ständerat einstimmig, vom National
rat mit bedeutender Mehrheit gutgeheißen 
und von Parteien und Kirchen zur Annahme 
empfohlen worden. Dennoch sprachen sich 
45 Prozent der Votierenden gegen die Auf
hebung der Ausnahmeartikel aus. Auch 
wenn man in Rechnung stellt, daß nur 
40 Prozent der Stimmbürger an der Abstim
mung teilnahmen -  immerhin ein Prozent
satz, der in den letzten Jahren nur einmal

in der Sdiweiz übertroffen wurde, als über 
die Einführung des Frauenstimmrechts zu 
entscheiden war - , kann man das Ergebnis 
vom 20. 5. nicht ganz unbeschwert als einen 
Sieg der Gerechtigkeit und der Toleranz 
feiern. Dies um so weniger, als sich die 
Mehrheiten für die Ja-  bzw. Neinstimmen 
mit den konfessionellen Mehrheiten der 
Kantone weitgehend deckten. So entschieden 
sich vier der bedeutendsten protestantischen 
Kantone der Föderation: Bern, Zürich, 
Waadt und Neuchâtel gegen die Aufhebung 
der Artikel, während die katholischen Kan
tone der Innenschweiz, das Tessin und Wal
lis sich für die Aufhebung aussprachen.

Es ist nicht ganz leicht, das Ergebnis zu 
begreifen. Sicher ist nur, daß das Referen
dum von der Masse der Stimmbürger nicht 
verstanden worden ist als eine Option gegen 
ein Ausnahmerecht, das sidi mit den freiheit-
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lidien und rechtsstaatlichen Auffassungen 
der Schweizerischen Verfassung nicht ver
trägt. Wahrscheinlich ist auch, daß Ja- und 
Neinstimmen nicht den Jesuiten und ihren 
Aktivitäten im Schweizerland galten, denn 
an der Existenz und den Unternehmungen 
der 111 im Lande lebenden Jesuiten hätte 
sich so oder so nichts geändert. Wem aber 
galt dann die überraschend hohe Zahl von 
Neinstimmen? Wir können nur vermuten: 
einer ihrem Wesen nach nicht verstandenen 
und daher als »Feind« begriffenen katholi- 
sdien Kirdie wie einem ihr unterstellten 
Sendungsbewußtsein, das sich gegen die 
Interessen der nichtkatholischen christlichen 
Gemeinschaften des Landes möglicherweise 
durchzusetzen sucht.

Das Ergebnis vom 20. Mai darf nieman
dem, der außerhalb der Konföderation lebt, 
ein Anlaß sein, über den Ausbruch eines 
längst überholt geglaubten Konfessionalis
mus hämisch zu lächeln. Madit es doch 
deutlich, wie tief der Stachel sitzt, wie weit 
die Vergangenheit unseliger Glaubenskämpfe 
nodi ins Heute hineinreicht, wie wenig letzt
lich Modernität, Fortsdirittlidikcit des Den
kens, Erziehung zur Toleranz gegenüber den 
in Glaubensfragen verletzten Tiefensdiichten 
vermögen. Es wird noch lange Zeit und 
immer wieder der Anstrengungen und des 
Willens aller überzeugten Christen in der 
Schweiz bedürfen, die Verengungen des 
Glaubens in die Parteilichkeit von Konfes
sionen aufzusprengen und zu überwinden.

Mag sein, daß in den benachbarten soge
nannten gemischt-konfessionellen Ländern 
und Gesellschaften die Einebnung des kon
fessionellen Denkens weiter fortgeschritten 
ist. Doch sollte man nicht meinen, das sei 
nur das Ergebnis eines geläuterten Bewußt
seins der Gläubigen. Die Einebnung ist hier 
-  in Deutschland, den Niederlanden, Groß
britannien, aber auch in den übrigen zentral- 
europäischen Ländern -  viel eher das Ergeb
nis einer radikalen Säkularisierung, die alle 
christlichen Kirchen und Gemeinschaften in 
die absolute Defensive gedrängt hat. Und 
wenn auch diese entweder im Alltag prak
tisch totgeschwiegen oder gelegentlich -  falls 
das Nutzen verspridit -  umworben werden:

im selben Augenblick, wo sie ihre Stimmen 
gegen konkrete Auswirkungen des herrschen
den Zeitgeistes erheben -  die Auseinander
setzungen um die Abtreibungsfrage in den 
verschiedenen Ländern zeigt das deutlich -, 
fällt alles über sie her: alles, was sich für 
modern und fortschrittlich hält und öffent
lich artikulieren kann. Darunter sind viele 
getaufte Christen, und fast immer ist ihr 
Verhältnis zu ihrer Kirche in den Tiefen
schichten gestört.

W e r n e r  P a n k

KO LLISIO N SKU RS. -  IN  EINEM  AUF- 
ruf hat sich die Leitung der Katholischen 
Deutschen Studenten Einigung an die Öf
fentlichkeit gewandt. Sie protestiert in ihm 
gegen den Beschluß der Deutschen Bischofs
konferenz vom 14. März 1973, der KDSE 
künftighin die Anerkennung zu verweigern 
und die finanziellen Mittel -  ca. 380 000,- 
DM jährlich -  zu entziehen. Die Leitung 
der KDSE fühle sich von dem »Verdikt« 
der Bischöfe nicht getroffen, nach weldiem 
sic ein Gemeindeverständnis habe und pro
pagiere, »das die christliche Botschaft ver
kürzt und dadurch verfälscht«: Glaube gelte 
nur nodi als Motivation für soziales und 
politisdies Handeln. Die Leitung der KDSE 
sieht vielmehr in dem Beschluß der Deut
schen Bischofskonferenz einen weiteren Be
weis dafür, daß »legitime Meinungsplurali
tät innerhalb der katholischen Kirche nicht 
geduldet wird« und »Konflikte nicht inhalt
lich ausgetragen, sondern durch administra
tive Repressionen gelöst« werden.

Wer die Vorgänge zwischen der Leitung 
der KDSE und Bischofskonferenz nicht 
laufend verfolgt hat, tut sich einigermaßen 
schwer, den Stellenwert des Konflikts aus
zumachen, zumal da dieser im Zeitraum der 
letzten drei Jahre an unterschiedlichen Fra
gen immer wieder von neuem aufbrach. War 
es zunächst eine von den Studenten an den 
Bischöfen vorbei beschlossene neue Satzung, 
deren eher presbyterianisches Gemeindever
ständnis sich mit katholischem Glaubens
verständnis von Gemeinde nicht vertrug, so 
setzte sich später die Leitung der KD SE mit


